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Kongoetwaverschmutzte eineKup-
ferminekleinbäuerlich genutzteAg-
rarflächen, eine Verletzung des
Rechts auf Nahrung, die der Kon-
zern jedoch nicht als solche an-
erkannte. Die umweltschädlichen
Praktiken wurden erst nach massi-
vem öffentlichem Druck in der
Schweiz eingedämmt, Entschädi-
gungen erhielten Betroffene nicht.

Zudem verlieren sich viele Ver-
stöße, da global tätige Konzerne oft
mehrere Rollen am Markt einneh-
men. So treten die zehn größten
Schweizer Unternehmen überwie-
gend als Händler von Rohstoffen,
Nahrungsmitteln oder Mineralöl
auf, kontrollieren als Dienstleister
jedoch gleichzeitig Segmente wie
Transport, Lagerwesen, Zertifizie-
rungen und Teile des Kreditwesens.
„Ein Lieferkettengesetz muss diese
Sektoren abdecken, Wiedergutma-
chung erlittener Schäden und eine
Beweislastumkehr zugunsten der
Opfer beinhalten“, so Kesselring.

Die ausMenschen- oder Umwelt-
rechtsverletzungen akquirierten
Gewinne werden im globalen Nor-
den geschöpft, erläutert Markus
Krajewski von der Friedrich-Ale-

A
usbeutung begegnet uns täg-
lich. Rohstoffe für Handys
werden unter Verstößen

gegen die Menschenrechte ge-
schürft Kakao für Schokolade wird
nach wie vor von Kindern geerntet,
Kleidung wird unter Zeitdruck und
Gewaltandrohungen genäht Ent-
ang globaler Produktions und Lie-
ferketten treffen Verletzungen der
Grundrechte nicht nur jene, die auf
Plantagen, in Minen oder in Textil-
fabriken arbeiten. Neben Landraub
ziehen vergiftete Böden, Flüsse,
Grundwasser und Luft die Bevölke-
rung ganzer Landstriche in Mitlei-
denschaft. Die Umweltverschmut-
zung bedeutet schwere gesundheit-
licheProblemeunddieVerseuchung
von Ackerflächen auf viele Jahre.

Dass dies in Europa keineswegs
gebilligt wird, zeigen Volksabstim
mungen in der Schweiz und Umfra-
gen aus Deutschland. Mehrheitlich
befürwortet die Bevölkerung stren-
gere Regeln zur Konzernverantwor-
tung. Frankreich und dieNiederlan-
de haben bereits entsprechende Ge-
setze verabschiedet. Die Europä-
ische Kommission will noch im
Frühjahr einen Entwurf für ein Lie

ferkettengesetz vorlegen, die Kon-
sultationsphase endete amMontag.
Ein fertiger Rechtsrahmen scheint
Beobachtern zufolge jedoch fern, sie
rechnen mit heftiger Gegenwehr
vonWirtschaftsverbänden und von
-lobbys und frühestens im Herbst
mit einem ersten Entwurf.

Wie ein wirksames Lieferketten
gesetz aussehen muss und welche
völkerrechtlichen Verbesserungen
es erwirken könnte, zeigen For-
schungsberichte und Analysen be-
stehender Ansätze. Einblicke in die
globale Kleidungsindustrie bieten
die Forschungen der Ökonomin
Elke Schüßler, Le terin des Instituts
für Organisation der JKU Linz. Sie
hat jene Maßnahmen untersucht,
die seit dem Brand in der Textilfab-
rik Rana Plaza 2013 in Bangladesch
gesetzt wurden. Nach dem Unglück
mit 1135 Toten schlossen 200 Beklei-
dungshändler und zwei globale Ge-
werkschaftsföderationen ein Ge
bäude- und Brandschutzabkom-
men, das kleine und kleinste Zulie-
ferbetriebe allerdings außen vor
lässt In großen Fabriken klagte das
Management über hohe Mehrkos-
ten für nötige Sanierungen bei zu-

Neue Schranken gegen die altbekannte Ausbeutung
Wie kann man Mensch und Umwelt im globalen Handel schützen? Die EU will ein Lieferkettengesetz,

das Konzernen mehr Verantwortung abverlangen soll. Die Forschung begleitet diesen Prozess.
Marlene Erhart

xander-Universität Erlangen-Nürn-
berg. „Da unsere Ökonomien profi-
tieren, haben wir eine Verpflich-
tung, diese Zustände zu regeln“, so
derExperte für öffentlichesundVöl-
kerrecht. Für wen soll ein Lieferket-
tengesetz gelten? Von kleinsten
KMUs abgesehen, sei es sinnvoll,
alle Unternehmen einzuschließen
die – auch ohne nationalen gesell-
schaftsrechtlichen Sitz – Waren am
betreffenden Markt anbieten.

Fallstrickehält nochdie Frageder
konkreten Pflichten der Unterneh-
menbereit. EinebloßeTransparenz-
und Berichtspflicht führt Studien
zufolge nicht zu einer Änderung der
Geschäftspraktiken. „Steht am
Ende jedoch eine Pflicht, die auch
Geld kosten kann, wandern ent-
sprechende Fälle intern in die
Rechts- oder Compliance-Abteilung
und bleiben nicht in der PR hängen,
die für schöne Broschüren zustän-
dig ist“, betont Krajewski. Zielfüh-
rend sei eine Sanktionspflicht mit
Blick auf zivilrechtliche Haftung.
Das signalisiert auch Betroffenen,
dass die Verletzung ihrer Rechte als
solche verstandenwird und dass ih-
nen Schadenersatz zusteht.

gleich sinkenden Verkaufspreisen.
Angestellte fühlten si h in den Fa-
briken zwar sicherer, b richteten al-
lerdings von längerenArbeitszeiten,
steigendem Druck und verbalen so-
wie physischenÜbergriffen. Umfas-
senden Schutz für Menschen- und
Arbeiterrechte biete unternehmeri-
sche Selbstkontrolle nicht, resü-
miert Schüßler

Vieles läuft unsauber
Nationale Gesetze schützen die

Bevölkerung oft ebenso wenig, ins-
besondere in Ländern ohne starke
und unabhängige Gerichte. An der
Universität Basel forscht Rita Kes-
elring in Sachen Konzernverant-
wortung und Wertschöpfungsket-
ten imBergbauundRohstoffhandel.
Dassdabei vielesunsauber läuft und
ohne Konsequenzen bleibt, sah die
Ethnologin im Umland von Kupfer-
und Kobaltminen des Schweizer
Konzerns Glencore in Afrika. In
SambiawurdedasUnternehmen für
einen Todesfall durch Schwefeldi-
oxidemissionen zu einer Geldstrafe
verurteilt, die Verschmutzung von
Luft, Boden und Wasser gehe den-
noch weiter, klagt Kesselring. Im

Die Brandkatastrophe in der Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch, 2013: Seithe hat sich nicht nur zum Schutz vor Ausbeutung wenig getan.
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